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Nutzungen im allgemeinen Wohngebiet
Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes sind die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldassigen Nutzungen nicht zuldssig
(§ 1 Abs. 6 BauNVO).

Zahl der Wohnungen im allgemeinen Wohngebiet
Im allgemeinen Wohngebiet sind je Einzelhaus und je Doppelhaushalfte hochstens zwei Wohnungen zulassig.

MindestgrundstiicksgroBe im allgemeinen Wohngebiet
Im allgemeinen Wohngebiet betragt die MindestgroRe fur Baugrundstiicke 500 m?2.

Uberschreitung der Grundfliche im allgemeinen Wohngebiet
Im allgemeinen Wohngebiet darf die zulassige Grundflache durch die Grundflache der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO
bezeichneten Anlagen abweichend von § 19 Abs. 4 Satz 2 nur um bis zu 25 % UGberschritten werden (gem. § 19 (4) Satz 3
BauNVO).

Nicht liberbaubare Grundstiicksflachen
Auf den nicht Gberbaubaren Grundstlicksflachen zwischen Verkehrsflache und straBenseitiger Baugrenze sind bis zu einem
Abstand von 3 m zur Verkehrsflache Garagen und tberdachte Stellplatze im Sinne des § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen im
Sinne des § 14 BauNVO, soweit es sich um Gebaude handelt, nicht zulassig.
Stellplatze sind auf den nicht Gberbaubaren Grundstlicksflachen zwischen Verkehrsflache und strallenseitiger Baugrenze bis zu
einem Abstand von 2 m zur Verkehrsflache nicht zulassig.

EIEBELM.A.IN UND MOLLER GMBH



Maximale Hohe baulicher Anlagen
Unterer Bezugspunkt fur die festgesetzten Hohen ist die Fahrbahnoberkante der nachstgelegenen ausgebauten
ErschlieBungsstrale in der Mitte vor dem jeweiligen Baukorper.
Im allgemeinen Wohngebiet darf die Hohe der Oberkante des fertigen FuBbodens des Erdgeschosses (Sockelhohe SH) maximal
0,30 m Uber dem Bezugspunkt liegen.
Im allgemeinen Wohngebiet betragt die hochstzuldssige Traufhohe (TH), einschlieBlich Attika, 6,50 m lGber der Sockelhdhe (SH).
Unter Traufhdhe ist die Schnittkante zwischen den AulRenflachen des aufgehenden Mauerwerks und der Dachhaut zu
verstehen. Von der Einhaltung der festgesetzten Traufhohe sind untergeordnete Dachaufbauten, Zwerchgiebel sowie
untergeordnete Gebauderlickspriinge und Gebaudeteile ausgenommen.
Im allgemeinen Wohngebiet betragt die hochstzuldssige Gebdaudehodhe (H) 9,50 m Gber der Sockelhéhe (SH). Untergeordnete
Gebaudeteile, wie z.B. Antennen oder Schornsteine, bleiben unbericksichtigt.
Fiir Gebaude mit einem Flachdach (Dachneigung maximal 20°) oder einem einseitig geneigten Pultdach ist die maximale
Gebaudehohe auf die zuldssige Traufhohe von 6,50 m begrenzt.
Im Gewerbegebiet betragt die hochstzulassige Gebaudehdhe (H) 10,0 m tiber der Fahrbahnoberkante der nachstgelegenen
ausgebauten Erschliefungsstralle in der Mitte vor dem jeweiligen Baukorper. Untergeordnete Gebaudeteile, wie z.B. Antennen
oder Schornsteine, bleiben unbericksichtigt.
Im Gewerbegebiet sind Immissionsschutzanlagen (z.B. Schornsteine und Liftungsanlagen) und sonstige Einzelanlagen mit einer
Grundflache von jeweils maximal 10 m? (z.B. Tirme, Masten und Siloanlagen) von der H6henbeschriankung ausgenommen. Fur
solche Anlagen wird ein Hochstwert von 30,0 m festgesetzt.

EIEBELM.A.IN UND MOLLER GMBH



Abweichende Bauweise
Im allgemeinen Wohngebiet wird gemald § 22 Abs. 4 BauNVO eine abweichende Bauweise festgesetzt. Danach kdnnen die
Hauptgebiude im Anderungsgebiet als Einzel- oder Doppelhduser mit einer Gesamtldnge von maximal 22 m errichtet werden.
Garagen und untergeordnete Nebenanlagen bleiben dabei unberiicksichtigt.

EIEELM.AIN UND MOLLER GMBH



Private Griinflachen - Flache zum Anpflanzen und Erhalten von Baumen und Strauchern
Innerhalb der festgesetzten privaten Griunflachen - Flache zum Anpflanzen und Erhalten von Baumen und Strauchern sind die
vorhandenen Laubgeholze zu erhalten und durch Gehoélze der Pflanzliste zu erganzen. Zu pflanzen sind mindestens 4 Arten in
Anteilen zu mindestens 10%. Als Anfangspflanzung ist, unter Berlicksichtigung der bereits vorhandenen Baume, je 1,5 m? ein
Geholz zu setzen. Je angefangener 50 m? Pflanzflache ist mindestens ein Laubbaum der Pflanzliste zu pflanzen. Abgangige
Geholze sind durch entsprechende Neuanpflanzungen zu ersetzen.

Private Griinflache - Lirmschutzwall (LSW)
Im Bereich der privaten Grinflache "Larmschutzwall" (LSW) ist ein Erdwall mit einer Hohe von mindestens 3 m tber der
Fahrbahnoberkante der Stralle ,,Heidkdampe” anzulegen und gemaR textlicher Festsetzung Nr. 1.10.1 mit Baumen und
Strauchern der Pflanzliste zu bepflanzen. Abgangige Geholze sind durch entsprechende Neuanpflanzungen zu ersetzen.

Private Griinfliche - Regenwasserriickhalteanlage (RRA)
Die private Grunflache mit der Zweckbestimmung "Regenwasserrickhalteanlage” (RRA) dient der Anlage eines Gewassers zur
Regenwasserriickhaltung und -ableitung. Die Regenwasserriickhalteanlage ist extensiv zu pflegen. Eine Befestigung ist auf das
unbedingt notwendige MaR zu reduzieren.

Begriinung der Baugrundstiicke im Gewerbegebiet

Innerhalb des festgesetzten Gewerbegebietes ist je 50 m? versiegelter Flache ein hochstammiger Laubbaum der Pflanzliste zu
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Das unversiegelte Pflanzbeet pro Baum darf 10 m? nicht unterschreiten.

EIEBELM.A.IN UND MOLLER GMBH



Ortliche Bauvorschriften (§ 84 NBauO Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3)

Einfriedung
Einfriedungen der Baugrundstiicke im allgemeinen Wohngebiet sind entlang der 6ffentlichen StraBen und Wege (zwischen der
Strallenbegrenzungslinie und der straRenzugewandten Baugrenze) nur aus Sichtmauerwerk, blickdurchldssigen und senkrecht
gegliederten Holzzaunen, als Laubhecken, oder aus einer Kombination der Materialien, zu errichten und sind nur bis zu einer
Hohe von 1,40 m, bezogen auf die Fahrbahnoberkante der nachstgelegenen ausgebauten ErschlieRungsstralRe jeweils lotrecht
zur Anlage, zulassig. Einfriedungen aus Laubhecken sind von dieser Hohenbeschrankung ausgenommen.

Gartengestaltung
Die Vorgartenbereiche der Baugrundstiicke sind gartnerisch zu gestalten und als Griinbeete / Griinflachen anzulegen (§ 84 Abs.
3 Nr. 6 NBauOi. V. m. § 9 Abs. 2 NBauO). Als Vorgartenbereich gilt der Grundstlicksstreifen zwischen 6ffentlicher Verkehrsflache
der erschliefenden Stralle und der zugewandten Gebaudefront. Stein-, Kies-, Schotter- und Pflasterflachen sowie
Kunststoffflachen sind auBerhalb der fiur die ErschlieRung, Beeteinfassung und Terrassennutzung bendtigten Bereiche
unzulassig. Zufahrten, Stellplatze und Wege sind von dieser 6rtlichen Bauvorschrift ausgenommen.

EIEBELM.A.IN UND MOLLER GMBH



1 Textliche Festsetzungen (§ 9 BauGB, BauNVO 2017)

1.1 Nutzungen im allgemeinen Wohngebiet
Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes sind die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise
zulassigen Nutzungen nicht zulassig (§ 1 Abs. 6 BauNVO).

1.2 Zahl der Wohnungen im allgemeinen Wohngebiet
Im allgemeinen Wohngebiet sind je Einzelhaus und je Doppelhaushalfte hochstens zwei
Wohnungen zulassig.

1.3 MindestgrundstiicksgroRe im allgemeinen Wohngebiet
Im allgemeinen Wohngebiet betragt die Mindestgrofie fur Baugrundsticke 500 m?2.

1.4 Uberschreitung der Grundfliche im allgemeinen Wohngebiet

Im allgemeinen Wohngebiet darf die zulassige Grundflache durch die Grundflache der in § 19
Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen abweichend von § 19 Abs. 4 Satz 2 nur um bis
zu 25 % uberschritten werden (gem. § 19 (4) Satz 3 BauNVO).

1.5 Nicht iberbaubare Grundstiicksflachen

Auf den nicht Uberbaubaren Grundstlcksflachen zwischen Verkehrsflache und stral3enseitiger
Baugrenze sind bis zu einem Abstand von 3 m zur Verkehrsflache Garagen und Uberdachte
Stellplatze im Sinne des § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
soweit es sich um Gebaude handelt, nicht zulassig.

Stellplatze sind auf den nicht Gberbaubaren Grundstlicksflachen zwischen Verkehrsflache und
stral’enseitiger Baugrenze bis zu einem Abstand von 2 m zur Verkehrsflache nicht zulassig.

1.6 Maximale Hohe baulicher Anlagen
Unterer Bezugspunkt fur die festgesetzte Hohe ist die Fahrbahnoberkante der nachstgelegenen
ausgebauten ErschlieBungsstralie in der Mitte vor dem jeweiligen Baukdorper.

Im allgemeinen Wohngebiet darf die Hohe der Oberkante des fertigen Fullbodens des
Erdgeschosses (Sockelhohe SH) maximal 0,30 m dber dem Bezugspunkt liegen.

Im allgemeinen Wohngebiet betragt die hochstzulassige Traufhéhe (TH), einschliellich Attika,
6,50 m Uber der Sockelhdéhe (SH). Unter Traufhdhe ist die Schnittkante zwischen den Aulien-
flachen des aufgehenden Mauerwerks und der Dachhaut zu verstehen. Von der Einhaltung
der festgesetzten Traufhéhe sind untergeordnete Dachaufbauten, Zwerchgiebel sowie unter-
geordnete Gebauderlckspringe und Gebaudeteile ausgenommen.

Im allgemeinen Wohngebiet betragt die héchstzulassige Gebaudehdhe (H) 9,50 m Uber der
Sockelhdhe (SH). Untergeordnete Gebaudeteile, wie z. B. Antennen oder Schornsteine, bleiben
unberucksichtigt.

Far Gebaude mit einem Flachdach (Dachneigung maximal 20 °) oder einem einseitig geneigten
Pultdach ist die maximale Gebaudehdhe auf die zulassige Traufhdhe von 6,50 m begrenzt.

Im Gewerbegebiet betragt die hochstzulassige Gebaudehdhe (H) 10,0 m tber der Fahrbahn-
oberkante der nachstgelegenen ausgebauten Erschliefungsstralle in der Mitte vor dem
jeweiligen Baukodrper. Untergeordnete Gebaudeteile, wie z. B. Antennen oder Schornsteine,
bleiben unbertcksichtigt.

Im Gewerbegebiet sind Immissionsschutzanlagen (z. B. Schornsteine und Liftungsanlagen) und
sonstige Einzelanlagen mit einer Grundflache von jeweils maximal 10 m? (z. B. Tirme, Masten
und Siloanlagen) von der Hohenbeschrankung ausgenommen. Fir solche Anlagen wird ein
Hochstwert von 30,0 m festgesetzt.

1.7 Abweichende Bauweise

Im allgemeinen Wohngebiet wird gemaR § 22 Abs. 4 BauNVO eine abweichende Bauweise
festgesetzt. Danach kénnen die Hauptgebaude im Anderungsgebiet als Einzel- oder Doppel-
hauser mit einer Gesamtlange von maximal 22 m errichtet werden. Garagen und unter-
geordnete Nebenanlagen bleiben dabei unberucksichtigt.

1.8 Gewerbelarm

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die angegebenen
Emissionskontingente L g von .../ .... dB (A)/m? nach der DIN 45691 "Gerausch-
kontingentierung" weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr) Uberschreiten.

1.9 Ausschluss von fossilen Energietragern fiur Heizungsanlagen
Im allgemeinen Wohngebiet dirfen fiir Heizungsanlagen fossile Energietrager (Kohle, Ol, Gas)
nicht verwendet werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB).

1.10 Griunordnerische Festsetzungen (§ 9 (1)i. V. m. § 1 a BauGB)

1.10.1 Private Griunflachen (PG) - Flache zum Anpflanzen und Erhalten von Baumen
und Strauchern

Innerhalb der festgesetzten privaten Grunflachen (PG) - Flache zum Anpflanzen und Erhalten
von Baumen und Strauchern sind die vorhandenen Laubgehdlze zu erhalten und durch
Gehdlze der Pflanzliste zu erganzen. Zu pflanzen sind mindestens 4 Arten in Anteilen zu
mindestens 10 %. Als Anfangspflanzung ist, unter Berlcksichtigung der bereits vorhandenen
Baume, je 1,5 m? ein Gehdlz zu setzen. Je angefangener 50 m? Pflanzflache ist mindestens
ein Laubbaum der Pflanzliste zu pflanzen.

Abgangige Geholze sind durch entsprechende Neuanpflanzungen zu ersetzen.

Pflanzliste

Acer pseudoplatanus (Bergahorn) Prunus spinosa  (Schlehe)

Betula pendula (Sandbirke) Quercus petraea (Traubeneiche)
Corylus avellana (Haselnuss) Quercus robur (Stieleiche)
Crataegus monogyna (Weil3dorn) Rosa canina (Hundsrose)

Fagus sylvatica (Rotbuche) Salix caprea (Salweide)

Frangula alnus (Faulbaum) Sambucus nigra  (Schwarzer Holunder)
Ligustrum vulgare (Liguster) Sorbus aucuparia (Eberesche)

Populus tremula (Zitterpappel)

1.10.2 Private Griinflache (PG) - Larmschutzwall (LSW)

Im Bereich der privaten Grinflache (PG) "Larmschutzwall" (LSW) ist ein Erdwall mit einer
Hohe von mindestens 3 m Uber der Fahrbahnoberkante der Strale "Heidkampe" anzulegen
und gemal textlicher Festsetzung Nr. 1.10.1 mit Baumen und Strauchern der Pflanzliste zu
bepflanzen. Abgangige Gehdlze sind durch entsprechende Neuanpflanzungen zu ersetzen.

1.10.3 Private Grunflache - Regenwasserriickhalteanlage (RRA)

Die private Grunflache mit der Zweckbestimmung "Regenwasserrickhalteanlage" (RRA) dient
der Anlage eines Gewassers zur Regenwasserrickhaltung und -ableitung. Die Regenwasser-
ruckhalteanlage ist extensiv zu pflegen. Eine Befestigung ist auf das unbedingt notwendige
Mal} zu reduzieren.

1.10.4 Begriinung der Baugrundstiicke im Gewerbegebiet

Innerhalb des festgesetzten Gewerbegebietes ist je 50 m? versiegelter Flache ein
hochstammiger Laubbaum der Pflanzliste zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Das unversiegelte Pflanzbeet pro Baum darf 10 m? nicht unterschreiten.

2 Ortliche Bauvorschriften (§ 84 NBauO Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3)

21 Einfriedung

Einfriedungen der Baugrundsticke im allgemeinen Wohngebiet sind entlang der 6ffentlichen
Strallen und Wege (zwischen der Stralienbegrenzungslinie und der stralRenzugewandten
Baugrenze) nur aus Sichtmauerwerk, blickdurchlassigen und senkrecht gegliederten Holz-
zaunen, als Laubhecken, oder aus einer Kombination der Materialien, zu errichten und sind
nur bis zu einer Hohe von 1,40 m, bezogen auf die Fahrbahnoberkante der nachstgelegenen
ausgebauten ErschlieRungsstralie jeweils lotrecht zur Anlage, zulassig. Einfriedungen aus
Laubhecken sind von dieser Hohenbeschrankung ausgenommen.
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2.2 Gartengestaltung

Die Vorgartenbereiche der Baugrundstucke

sind gartnerisch zu gestalten und als Grunbeete /
Grunflachen anzulegen (§ 84 Abs. 3 Nr. 6 NBauO |
i. V.m. § 9 Abs. 2 NBauO). Als Vorgartenbereich ) .
gilt der Grundstucksstreifen zwischen 6ffentlicher R % .
Verkehrsflache der erschliefenden Stral3e und der §
zugewandten Gebaudefront. Stein-, Kies-, Schotter- N

und Pflasterflachen sowie Kunststoffflachen sind N .
aulderhalb der fur die Erschlieung, Beeteinfassung 29 \\ \
und Terrassennutzung bendtigten Bereiche 1 N
unzulassig. Zufahrten, Stellplatze und Wege sind (
von dieser ortlichen Bauvorschrift ausgenommen. 6

23 Ordnungswidrigkeit

Ordnungswidrig handelt gemaf § 80 Abs. 3 NBauO, wer den
vorstehenden Anforderungen dieser ortlichen Bauvorschrift
zuwiderhandelt. Ordnungswidrigkeiten kbnnen gemafn § 80 Abs. 5
NBauO mit einer Geldbulde von bis zu 50.000 EURO geahndet werden.

3 Hinweise

31 Aufhebung bestehender Festsetzungen

Mit Inkrafttreten des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 141 "Huntlosen
Heidkampe" treten flr den Geltungsbereich die Festsetzungen des
Bebauungsplanes Nr. 81a, rechtskraftig seit dem 23.02.2005 und des
Bebauungsplanes Nr. 86, rechtskraftig seit dem 15.06.2001, aul3er Kraft.

Praambel

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 des
Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde
Grol3enkneten diesen Bebauungsplan Nr. 141 "Huntlosen Heidkampe", bestehend aus
der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen, als Satzung
beschlossen.

GrofRenkneten, den .......cccocvveeevennnnnn,

Burgermeister

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Rat / Verwaltungsausschuss der Gemeinde GrofRenkneten hat in seiner Sitzung am
........................... die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 141 "Huntlosen Heidkampe"
beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemal § 2 Abs. 1 BauGB in der zur Zeit gultigen Fassung
=] 0 [ ortsublich bekannt gemacht worden.

Blrgermeister

Erarbeiten des Planentwurfes

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet durch das:
Buro fur Stadtplanung, Gieselmann und Muller GmbH
Eschenplatz 2, 26129 Oldenburg, Tel.: 0441 - 59 36 55

Oldenburg, den .........coovvvvveeenene.e.
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Veroffentlichgung

Der Rat / Verwaltungsausschuss der Gemeinde Grol3enkneten hat in seiner Sitzung am
........................ dem Entwurf des Bebauungsplanes und der Begrindung einschlief3lich
Umweltbericht zugestimmt und die Verdéffentlichung im Internet sowie die 6ffentliche
Auslegung gemal} § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der Veroffentlichung im Internet und der 6ffentlichen Auslegung wurden
=] 0 0 [ ortsublich bekannt gemacht und die Bekanntmachung in das
Internet eingestellt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begrindung, einschliel3lich Umweltbericht und
den nach Einschatzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umwelt-
bezogenen Stellungnahmen gemal § 3 Absatz 2 BauGB wurden vom ............cccccceeunnnes
IS e im Internet veroffentlicht und zusatzlich im Rathaus der Gemeinde
offentlich ausgelegt.

GrofRenkneten, den .......cccocovveeevennnnnn,

Blargermeister

Erneute offentliche Auslegung

Der Rat / Verwaltungsausschuss der Gemeinde GrofRenkneten hat in seiner Sitzung am
............................. dem geanderten Entwurf des Bebauungsplanes und der Begrindung
einschlie3lich Umweltbericht zugestimmt und die eingeschrankte Beteiligung gemaf

§ 4 a Abs. 3 BauGB beschlossen.

Den Beteiligten im Sinne von § 13 Abs. 1 BauGB wurde vom ...........cccccccvvivnnnnnnee. bis
............................... Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Blrgermeister

Planzeichenerklarung
Festsetzungen des Bebauungsplanes

Gemal} Planzeichenverordnung 1990 und der Baunutzungsverordnung 2017
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Z Zahl der Vollgeschosse als Hochstmalf3

SH Oberkante des fertigen Erdgeschossfu3bodens als
Hochstmald (Sockelhdhe)

TH Traufhdhe als Hochstmal

H Hohe baulicher Anlagen als Hochstmal?

Lek Emissionskontingent (maximal zulassiger immissions-
wirksamer flachenbezogener Schallleistungspegel
tags / nachts gemessen in dB(A)/gm (gemaf DIN 45691))

FSP maximal zulassiger flachenbezogener Schallleistungspegel

tags / nachts gemessen in dB(A)/gm

Abweichende Bauweise, Gebaude uber 50 m Lange zulassig
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nur Einzel- und Doppelhdauser zulassig

StralRenverkehrsflache

Strallenbegrenzungslinie auch gegenuber Verkehrsflachen
besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
|F+R| = Ful’- und Radweg

Private Grunflachen (PG)

Zweckbestimmungen:
LSW| = Larmschutzwall (LSW)

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen und Erhalten von
Baumen und Strauchern gemal § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

= Regenrlckhalteanlage (RRA)

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Wardenburg hat den Bebauungsplan Nr. 108 "Westerholt -
GlumstralRe" nach Prufung der Stellungnahmen gemai § 3 Abs. 2 BauGB in seiner
Sitzung am ......ccccciiiii, als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begrindung
einschliellich Umweltbericht beschlossen.

Wardenburg, den .............cccoeeeen.

BuUrgermeister

UBERSICHTSKARTE

Mafdstab 1 : 5000

Bekanntmachung
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 141 "Huntlosen Heidkampe" ist gemalf}
§ 10 Abs. 3BauGBam ........ccceevviieiiiennenns im Amtsblatt fur den Landkreis Oldenburg
N . bekannt gemacht worden.
Der Bebauungsplan Nr. 141 ist damitam .............cccccvveeen.n. rechtsverbindlich geworden.

GrolRenkneten, den .........cceeveeeniinn..

Blrgermeister

3.2 Bodenfunde

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder friihgeschichtliche Bodenfunde (das
kénnen u. a. sein: Tongefallscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffallige
Bodenverfarbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht
werden, sind diese gemal § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) melde-
pflichtig und missen der Denkmalschutzbehdrde unverziglich gemeldet werden. Meldepflichtig
ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind
nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverandert
zu lassen, bzw. fur ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehoérde
vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

3.3 Oberflachenentwasserung
Das auf den privaten Grundstticksflachen anfallende Oberflachenwasser ist, soweit es nicht
als Brauchwasser genutzt wird, auf den jeweiligen Grundstiicken oberflachig zu versickern.

34 Artenschutz

Bauflachenvorbereitungen auf den Freiflachen durfen nur aufl3erhalb der Brutzeit der Frei-
flachenbriter, d. h. nicht in der Zeit vom 1. Marz bis 31. Juli stattfinden. Eine Beseitigung von
Gehdlzen darf nur aufderhalb der Brutzeit der Gehdlzbruiter, d. h. nicht in der Zeit vom 1. Marz
bis zum 30. September durchgefihrt werden.

Sollen innerhalb der genannten Zeiten Bauflachenvorbereitungen durchgefihrt werden, ist
unmittelbar vor Mal3inahmenbeginn sicherzustellen, dass Individuen nicht getotet oder
beeintrachtigt werden.

3.5 Emissionen der K 242

Von der K 242 gehen Emissionen aus. Fir die geplanten Bauvorhaben kdnnen gegentber dem
Trager der Strallenbaulast keinerlei Entschadigungsanspriche hinsichtlich Immissionsschutz
geltend gemacht werden.

3.6 Altlasten

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen bzw. Altstandorte
oder sonstige Bodenkontaminationen zutage treten, so ist unverziglich die Untere Abfallbehdrde
zu benachrichtigen.

3.7 Sichtdreiecke

~| Die dargestellten Sichtdreiecke sind von jeder sichtbehindernden Nutzung und
Bepflanzung mit einer Hohe von mehr als 0,80 m Uber der Fahrbahnoberkante
freizuhalten (Baume, Lichtsignale und ahnliches kdnnen zugelassen werden).

~
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3.8 Verordnungen, Erlasse, Normen und Richtlinien

Die den Festsetzungen zugrunde liegenden Vorschriften (Verordnungen, Erlasse, Normen oder
Richtlinien) kdnnen beim Bauamt der Gemeinde Grof3enkneten (Markt 1, 26197 Grolienkneten)
eingesehen werden.

4 Nachrichtliche Ubernahmen

41 Bauverbotszone
—« —« _« 20 m-Bauverbotszone gemal § 24 (1) NStrG, gemessen vom aulieren Rand
der befestigten, fur den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn.

Gemal § 24 Abs. 1 NStrG durfen aulRerhalb der Ortsdurchfahrten langs der Landes- und
Kreisstralien

1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom aul3eren
Rand der fur den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn und

2. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersachsischen Bauordnung, die Uber Zufahrten
unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, nicht errichtet werden.

4.2 Baubeschrankungszone
40 m-Baubeschrankungszone gemal § 24 (2) NStrG, gemessen vom aulieren
Rand der befestigten, flr den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn.

Gemal § 24 Abs. 2 NStrG ergehen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften
notwendige Genehmigungen im Benehmen mit der Stralkenbaubehdérde, wenn

1. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersachsischen Bauordnung langs der Landes-
und Kreisstral3en in einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen vom aul3eren Rand der
fur den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, errichtet oder erheblich geandert
werden sollen,

2. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersachsischen Bauordnung auf Grundstucken,
die aulRerhalb der Ortsdurchfahrten Gber Zufahrten an Landes- und Kreisstrallen
unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, erheblich gedndert oder anders
genutzt werden sollen.

Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 141 sind Verletzungen
von Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes und
der Begrindung nicht geltend gemacht worden.

GrofRenkneten, den ........ccccoeveeevennnn..

BuUrgermeister

Beglaubigung

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes Nr. 141 "Huntlosen Heidkampe" stimmt mit der
Urschrift Gberein.

GrolRenkneten, den .........ccceeveeeniinn..

Blrgermeister
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Planunterlage fiir einen Bebauungsplan

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Gemarkung: Grolzenkneten Flur: 55

Mafistab: 1:1000 Auftrag: L 4 - 15/2025

Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

Quelle:

© 2025 .

Landesamt fur Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen (LGLN)
Regionaldirektion Oldenburg-Cloppenburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Stralten, Wege und Platze vollstandig nach (Stand vom 03.22.2025).

Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei méglich.

Wildeshausen, den ..........ccocoeueenneen.
- Katasteramt Wildeshausen -

1T 1=T'o 1=
(Unterschrift)

Gemeinde GrofRenkneten
Landkreis Oldenenburg

Stand: 19.02.2025

Bebauungsplan Nr. 141

" Huntlosen Heidkampe "

BP141.DWG

- Entwurf -

HAS



AutoCAD SHX Text
HS

Alex
Hervorheben

Alex
Hervorheben

Alex
Hervorheben


	BP141-Entwurf-Feb25.pdf
	Pläne und Ansichten
	BBP


	BP141-mit-angrenz-BPs.pdf
	Pläne und Ansichten
	Modell



